
 

Gebühren in anwaltsgerichtlichen Verfahren

Durch das am 31.12.2006 in Kraft getretene 2. Justizmodernisierungsgesetz (BGBl. I, S. 3416ff.) sind Gerichtsgebühren im 
anwaltsgerichtlichen Verfahren eingeführt worden. 

Die Neufassung von § 195 BRAO sieht vor, dass im anwaltsgerichtlichen Verfahren und im Verfahren über einen Antrag auf anwaltsgerichtliche 
Entscheidung über die Androhung oder Festsetzung eines Zwangsgeldes (§ 57 III BRAO) oder über die Rüge (§ 74a I BRAO) Gebühren nach 
einem eigenen Gebührenverzeichnis (Anlage zu § 195 BRAO) erhoben werden. Auslagen sind nach wie vor nach dem GKG zu zahlen. (be)

Sonstiges Gebührenrecht

OVG NRW: Festsetzung einer aus der Landeskasse zu gewährenden Erledigungsgebühr

Für das Entstehen der Einigungsgebühr genügt nicht, dass der Bevollmächtigte eine...

Vorauszahlungsverpflichtung der Gebühren für das Berufungsverfahren

Die Bundesregierung lehnt in ihrer Stellungnahme zu dem vom Bundesrat wieder...

Einführung einer Vorauszahlungsverpflichtung der Gebühren für das...

Der Bundesrat beschloss in seiner 866. Sitzung am 12.02.2010 den Entwurf eines Gesetzes...

Grenzüberschreitende Forderungsdurchsetzung und Zustellung

Das Gesetz zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Forderungsdurchsetzung und...  Mehr

Grenzüberschreitende Forderungsdurchsetzung und Zustellung

Der Bundesrat beschloss am 01.09.2008 zum Gesetz zur Verbesserung der...  Mehr

Grenzüberschreitende Forderungsdurchsetzung und Zustellung

Durch den Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der grenzüberschreitenden...  Mehr

Erstattungsfähige Reisekosten - Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 11.12.2007

ZPO § 91 Absatz 1 Satz 1

Die erstattungsfähigen Reiskosten für auswärtige Rechtsanwälte...  Mehr

BMF-Schreiben zu den Gebühren für verbindliche Auskünfte

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat einen Erlass v. 12.03.2007 - IV A 4 - S...  Mehr

Mehrwertsteuer auf Anwaltsrechnungen ab dem 1.1.2007



Ab dem 1.1.2007 gilt der erhöhte Mehrwertsteuersatz von 19 %. Die BRAK hat ausführlich...  Mehr


